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Norm

AVG §56 impl;

AVG §59 Abs1 impl;

AVG §66 Abs4;

AVG §68 Abs1;

FrPolG 2005 §113 Abs1;

FrPolG 2005 §76;

FrPolG 2005 §77;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 59 heute

2. AVG § 59 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 59 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 66 heute

2. AVG § 66 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 66 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. VwGG § 42 heute

2. VwGG § 42 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. VwGG § 42 gültig von 01.07.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

4. VwGG § 42 gültig von 01.07.2008 bis 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008
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5. VwGG § 42 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 330/1990

6. VwGG § 42 gültig von 05.01.1985 bis 31.12.1990

Rechtssatz

In einem Verfahren betre<end die Anordnung eines gelinderen Mittels gemäß § 77 FrPolG 2005 blieb der Ausspruch

der BH, wonach die Fremde die aus dem Einsatz des gelinderen Mittels erwachsenden Kosten zu ersetzen hat,

unangetastet. Da die KostenersatzpCicht ihrerseits aber untrennbar von der Frage der Rechtmäßigkeit des gelinderen

Mittels abhängt (vgl. E 30. April 2009, 2007/21/0458; wonach der Ersatz von Kosten der Vollziehung der Schubhaft nicht

für einen Zeitraum vorgeschrieben werden darf, für den durch einen Bescheid des unabhängigen Verwaltungssenates

die Rechtswidrigkeit der Schubhaft festgestellt wurde), kann es dann aber, bei welcher Sichtweise immer, nicht

zutre<en, dass im Zeitpunkt der Entscheidung der belBeh das angeordnete gelindere Mittel keine Rechtswirkungen

mehr entfaltete und somit keine Rechtsverletzungsmöglichkeit mehr vorlag. Die belBeh hätte wegen der aufgezeigten

Kostenkonsequenzen eine meritorische Erledigung der Berufung gegen die Anordnung des gelinderen Mittels - der

jedenfalls wegen der unter einem erfolgten Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Berufung nicht bloß

punktueller Charakter zukommt - vornehmen und die Berufung entweder (ganz oder teilweise) abweisen oder den

erstinstanzlichen Bescheid (ganz oder teilweise) ersatzlos beheben müssen.In einem Verfahren betre<end die

Anordnung eines gelinderen Mittels gemäß Paragraph 77, FrPolG 2005 blieb der Ausspruch der BH, wonach die

Fremde die aus dem Einsatz des gelinderen Mittels erwachsenden Kosten zu ersetzen hat, unangetastet. Da die

KostenersatzpCicht ihrerseits aber untrennbar von der Frage der Rechtmäßigkeit des gelinderen Mittels abhängt

vergleiche E 30. April 2009, 2007/21/0458; wonach der Ersatz von Kosten der Vollziehung der Schubhaft nicht für einen

Zeitraum vorgeschrieben werden darf, für den durch einen Bescheid des unabhängigen Verwaltungssenates die

Rechtswidrigkeit der Schubhaft festgestellt wurde), kann es dann aber, bei welcher Sichtweise immer, nicht zutre<en,

dass im Zeitpunkt der Entscheidung der belBeh das angeordnete gelindere Mittel keine Rechtswirkungen mehr

entfaltete und somit keine Rechtsverletzungsmöglichkeit mehr vorlag. Die belBeh hätte wegen der aufgezeigten

Kostenkonsequenzen eine meritorische Erledigung der Berufung gegen die Anordnung des gelinderen Mittels - der

jedenfalls wegen der unter einem erfolgten Aberkennung der aufschiebenden Wirkung einer Berufung nicht bloß

punktueller Charakter zukommt - vornehmen und die Berufung entweder (ganz oder teilweise) abweisen oder den

erstinstanzlichen Bescheid (ganz oder teilweise) ersatzlos beheben müssen.
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